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Kurztitel 
Strafgesetzbuch 

Kundmachungsorgan 
BGBl.Nr. 60/1974 

§/Artikel/Anlage 
§ 12 

Inkrafttretensdatum 
01.01.1975 

Text 
Behandlung aller Beteiligten als Täter 

§ 12. Nicht nur der unmittelbare Täter begeht die strafbare Handlung, sondern auch jeder, der einen anderen 
dazu bestimmt, sie auszuführen, oder der sonst zu ihrer Ausführung beiträgt. 
 

 

 

Kurztitel 
Strafgesetzbuch 

Kundmachungsorgan 
BGBl.Nr. 60/1974 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 136/2004 

§/Artikel/Anlage 
§ 126 

Inkrafttretensdatum 
01.01.2005 

Text 
Schwere Sachbeschädigung 

§ 126. (1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen ist zu bestrafen, 
wer eine Sachbeschädigung begeht 
 1. an einer Sache, die dem Gottesdienst oder der Verehrung durch eine im Inland bestehende Kirche oder 

Religionsgesellschaft gewidmet ist, 
 2. an einem Grab, einer anderen Beisetzungsstätte, einem Grabmal oder an einer Totengedenkstätte, die 

sich in einem Friedhof oder einem der Religionsübung dienenden Raum befindet, 
 3. an einem öffentlichen Denkmal oder an einem Gegenstand, der unter Denkmalschutz steht, 
 4. an einer Sache von allgemein anerkanntem wissenschaftlichem, volkskundlichem, künstlerischem oder 

geschichtlichem Wert, die sich in einer allgemein zugänglichen Sammlung oder sonst an einem solchen 
Ort oder in einem öffentlichen Gebäude befindet, 

 5. an einer Einrichtung, Anlage oder anderen Sache, die der öffentlichen Sicherheit, der Verhütung oder 
Bekämpfung von Katastrophen, dem öffentlichen Gesundheitsdienst, der öffentlichen Versorgung mit 
Wasser, Licht, Wärme oder Kraft oder dem öffentlichen Verkehr dient, oder an einer für diesen Verkehr 
oder sonst für öffentliche Zwecke bestimmten Fernmeldeanlage, 

 6. an einem Wehrmittel oder an einer Einrichtung oder Anlage, die ausschließlich oder vorwiegend der 
Landesverteidigung oder dem Schutz der Zivilbevölkerung gegen Kriegsgefahren dient, und dadurch die 
Landesverteidigung oder die Einsatzbereitschaft des Bundesheeres gefährdet, einen den Zweck eines 
Einsatzes gefährdenden Mangel an Menschen oder Material herbeiführt oder den Schutz der 
Zivilbevölkerung gefährdet, oder 

 7. durch die der Täter an der Sache einen 3 000 Euro übersteigenden Schaden herbeiführt. 
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(2) Wer durch die Tat an der Sache einen 50 000 Euro übersteigenden Schaden herbeiführt, ist mit 
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. 
 

 

 

Kurztitel 
Strafgesetzbuch 

Kundmachungsorgan 
BGBl.Nr. 60/1974 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 136/2004 

§/Artikel/Anlage 
§ 138 

Inkrafttretensdatum 
01.01.2005 

Text 
Schwerer Eingriff in fremdes Jagd- oder Fischereirecht 

§ 138. Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren ist zu bestrafen, wer die Tat 
 1. an Wild, an Fischen oder an anderen dem fremden Jagd- oder Fischereirecht unterliegenden Sachen in 

einem 3 000 Euro übersteigenden Wert, 
 2. in der Schonzeit oder unter Anwendung von Eisen, von Giftködern, einer elektrischen Fanganlage, eines 

Sprengstoffs, in einer den Wild- oder Fischbestand gefährdenden Weise oder an Wild unter Anwendung 
von Schlingen, 

 3. in Begleitung eines Beteiligten (§ 12) begeht und dabei entweder selbst eine Schußwaffe bei sich führt 
oder weiß, daß der Beteiligte eine Schußwaffe bei sich führt oder 

 4. gewerbsmäßig 
begeht. 
 

 

 

Kurztitel 
Strafgesetzbuch 

Kundmachungsorgan 
BGBl.Nr. 60/1974 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 38/2010 

§/Artikel/Anlage 
§ 165 

Inkrafttretensdatum 
01.07.2010 

Text 
Geldwäscherei 

§ 165. (1) Wer Vermögensbestandteile, die aus einem Verbrechen, einer mit Strafe bedrohten Handlung 
gegen fremdes Vermögen, die mit mehr als einjähriger Freiheitsstrafe bedroht ist, einem Vergehen nach den 
§§ 223, 224, 225, 229, 230, 269, 278, 288, 289, 293, 295 oder 304 bis 308, einem gewerbsmäßig begangenen 
Vergehen gegen Vorschriften des Immaterialgüterrechts oder einem in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden 
Finanzvergehen des Schmuggels oder der Hinterziehung von Eingangs- oder Ausgangsabgaben herrühren, 
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verbirgt oder ihre Herkunft verschleiert, insbesondere, indem er im Rechtsverkehr über den Ursprung oder die 
wahre Beschaffenheit dieser Vermögensbestandteile, das Eigentum oder sonstige Rechte an ihnen, die 
Verfügungsbefugnis über sie, ihre Übertragung oder darüber, wo sie sich befinden, falsche Angaben macht, ist 
mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. 

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer wissentlich Vermögensbestandteile an sich bringt, verwahrt, anlegt, 
verwaltet, umwandelt, verwertet oder einem Dritten überträgt, die aus einer in Abs. 1 genannten mit Strafe 
bedrohten Handlung eines anderen stammen. 

(3) Ebenso ist zu bestrafen, wer wissentlich der Verfügungsmacht einer kriminellen Organisation (§ 278a) 
oder einer terroristischen Vereinigung (§ 278b) unterliegende Vermögensbestandteile in deren Auftrag oder 
Interesse an sich bringt, verwahrt, anlegt, verwaltet, umwandelt, verwertet oder einem Dritten überträgt. 

(4) Wer die Tat in Bezug auf einen 50 000 Euro übersteigenden Wert oder als Mitglied einer kriminellen 
Vereinigung begeht, die sich zur fortgesetzten Geldwäscherei verbunden hat, ist mit Freiheitsstrafe von einem 
bis zu zehn Jahren zu bestrafen. 

(5) Ein Vermögensbestandteil rührt aus einer strafbaren Handlung her, wenn ihn der Täter der strafbaren 
Handlung durch die Tat erlangt oder für ihre Begehung empfangen hat oder wenn sich in ihm der Wert des 
ursprünglich erlangten oder empfangenen Vermögenswertes verkörpert. 
 

 

 

Kurztitel 
Strafgesetzbuch 

Kundmachungsorgan 
BGBl.Nr. 60/1974 

§/Artikel/Anlage 
§ 274 

Inkrafttretensdatum 
01.01.1975 

Text 
Zwanzigster Abschnitt 

Strafbare Handlungen gegen den öffentlichen Frieden 
Landfriedensbruch 

§ 274. (1) Wer wissentlich an einer Zusammenrottung einer Menschenmenge teilnimmt, die darauf abzielt, 
daß unter ihrem Einfluß ein Mord (§ 75), ein Totschlag (§ 76), eine Körperverletzung (§§ 83 bis 87) oder eine 
schwere Sachbeschädigung (§ 126) begangen werde, ist, wenn es zu einer solchen Gewalttat gekommen ist, mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen. [*]  

(2) Wer an der Zusammenrottung führend teilnimmt oder als Teilnehmer eine der im Abs. 1 angeführten 
strafbaren Handlungen ausführt oder zu ihrer Ausführung beigetragen hat (§ 12), ist mit Freiheitsstrafe bis zu 
drei Jahren zu bestrafen. 

(3) Nach Abs. 1 ist nicht zu bestrafen, wer sich freiwillig aus der Zusammenrottung zurückzieht oder 
ernstlich zurückzuziehen sucht, bevor sie zu einer Gewaltanwendung geführt hat, es sei denn, daß er an der 
Zusammenrottung führend teilgenommen hat. 

 

Anmerkung: 

[*] Es ist in diesem Fall nicht einmal notwendig, dass eine Person selbst diese Sachbeschädigung begeht. 
Der Tatbestand für schwere Sachbeschädigung ist ab 3.000,- Euro gegeben. 
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Kurztitel 
Strafgesetzbuch 

Kundmachungsorgan 
BGBl.Nr. 60/1974 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 136/2004 

§/Artikel/Anlage 
§ 302 

Inkrafttretensdatum 
01.01.2005 

Text 
Zweiundzwanzigster Abschnitt 

Strafbare Verletzungen der Amtspflicht und verwandte strafbare Handlungen 
Mißbrauch der Amtsgewalt 

§ 302. (1) Ein Beamter, der mit dem Vorsatz, dadurch einen anderen an seinen Rechten zu schädigen, seine 
Befugnis, im Namen des Bundes, eines Landes, eines Gemeindeverbandes, einer Gemeinde oder einer anderen 
Person des öffentlichen Rechtes als deren Organ in Vollziehung der Gesetze Amtsgeschäfte vorzunehmen, 
wissentlich mißbraucht, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. 

(2) Wer die Tat bei der Führung eines Amtsgeschäfts mit einer fremden Macht oder einer über- oder 
zwischenstaatlichen Einrichtung begeht, ist mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen. 
Ebenso ist zu bestrafen, wer durch die Tat einen 50 000 Euro übersteigenden Schaden herbeiführt. 
 

 

 

Kurztitel 
Suchtmittelgesetz 

Kundmachungsorgan 
BGBl. I Nr. 112/1997 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 110/2007 

§/Artikel/Anlage 
§ 27 

Inkrafttretensdatum 
01.01.2008 

Text 

5. Hauptstück 
Strafrechtliche Bestimmungen und Verfahrensvorschriften 

1. Abschnitt 
Unerlaubter Umgang mit Suchtgiften 

§ 27. (1) Wer vorschriftswidrig 
 1. Suchtgift erwirbt, besitzt, erzeugt, befördert, einführt, ausführt oder einem anderen anbietet, überlässt 

oder verschafft, 
 2. Opiummohn, den Kokastrauch oder die Cannabispflanze zum Zweck der Suchtgiftgewinnung anbaut 

oder 
 3. psilocin-, psilotin- oder psilocybinhältige Pilze einem anderen anbietet, überlässt, verschafft oder zum 

Zweck des Suchtgiftmissbrauchs anbaut, 
ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 
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(2) Wer jedoch die Straftat ausschließlich zum persönlichen Gebrauch begeht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu 
sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 

(3) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren ist zu bestrafen, wer eine Straftat nach Abs. 1 Z 1 oder 2 
gewerbsmäßig begeht. 

(4) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren ist zu bestrafen, wer 
 1. durch eine Straftat nach Abs. 1 Z 1 oder 2 einem Minderjährigen den Gebrauch von Suchtgift 

ermöglicht und selbst volljährig und mehr als zwei Jahre älter als der Minderjährige ist oder 
 2. eine solche Straftat als Mitglied einer kriminellen Vereinigung begeht. 

(5) Wer jedoch an Suchtmittel gewöhnt ist und eine Straftat nach Abs. 3 oder Abs. 4 Z 2 vorwiegend 
deshalb begeht, um sich für seinen persönlichen Gebrauch Suchtmittel oder Mittel zu deren Erwerb zu 
verschaffen, ist nur mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu bestrafen. 
 

 

 

Kurztitel 
Strafprozeßordnung 1975 

Kundmachungsorgan 
BGBl. Nr. 631/1975 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2011 

§/Artikel/Anlage 
§ 135 

Inkrafttretensdatum 
01.04.2012 

Text 
Beschlagnahme von Briefen, Auskunft über Daten einer Nachrichtenübermittlung, Auskunft über 

Vorratsdaten sowie Überwachung von Nachrichten 

§ 135. (1) Beschlagnahme von Briefen ist zulässig, wenn sie zur Aufklärung einer vorsätzlich begangenen 
Straftat, die mit mehr als einjähriger Freiheitsstrafe bedroht ist, erforderlich ist und sich der Beschuldigte wegen 
einer solchen Tat in Haft befindet oder seine Vorführung oder Festnahme deswegen angeordnet wurde. 

(2) Auskunft über Daten einer Nachrichtenübermittlung ist zulässig, 
 1. wenn und solange der dringende Verdacht besteht, dass eine von der Auskunft betroffene Person eine 

andere entführt oder sich sonst ihrer bemächtigt hat, und sich die Auskunft auf Daten einer solchen 
Nachricht beschränkt, von der anzunehmen ist, dass sie zur Zeit der Freiheitsentziehung vom 
Beschuldigten übermittelt, empfangen oder gesendet wird, 

 2. wenn zu erwarten ist, dass dadurch die Aufklärung einer vorsätzlich begangenen Straftat, die mit einer 
Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten bedroht ist, gefördert werden kann und der Inhaber der 
technischen Einrichtung, die Ursprung oder Ziel einer Übertragung von Nachrichten war oder sein wird, 
der Auskunft ausdrücklich zustimmt, oder 

 3. wenn zu erwarten ist, dass dadurch die Aufklärung einer vorsätzlich begangenen Straftat, die mit 
Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr bedroht ist, gefördert werden kann und auf Grund bestimmter 
Tatsachen anzunehmen ist, dass dadurch Daten des Beschuldigten ermittelt werden können. 

 4. wenn auf Grund bestimmter Tatsachen zu erwarten ist, dass dadurch der Aufenthalt eines flüchtigen 
oder abwesenden Beschuldigten, der einer vorsätzlich begangenen, mit mehr als einjähriger 
Freiheitsstrafe bedrohten strafbaren Handlung dringend verdächtig ist, ermittelt werden kann. 

(2a) Auskunft über Vorratsdaten (§§ 102a und 102b TKG) ist in den Fällen des Abs. 2 Z 2 bis 4 zulässig. 

(3) Überwachung von Nachrichten ist zulässig, 
 1. in den Fällen des Abs. 2 Z 1, 
 2. in den Fällen des Abs. 2 Z 2, sofern der Inhaber der technischen Einrichtung, die Ursprung oder Ziel 

einer Übertragung von Nachrichten war oder sein wird, der Überwachung zustimmt, 
 3. wenn dies zur Aufklärung einer vorsätzlich begangenen Straftat, die mit Freiheitsstrafe von mehr als 

einem Jahr bedroht ist, erforderlich erscheint oder die Aufklärung oder Verhinderung von im Rahmen 
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einer kriminellen oder terroristischen Vereinigung oder einer kriminellen Organisation (§§ 278 bis 278b 
StGB) begangenen oder geplanten strafbaren Handlungen ansonsten wesentlich erschwert wäre und 

 a. der Inhaber der technischen Einrichtung, die Ursprung oder Ziel einer Übertragung von Nachrichten 
war oder sein wird, der vorsätzlich begangenen Straftat, die mit Freiheitsstrafe von mehr als einem 
Jahr bedroht ist, oder einer Straftat gemäß §§ 278 bis 278b StGB dringend verdächtig ist, oder 

 b. auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, dass eine der Tat (lit. a) dringend verdächtige Person 
die technische Einrichtung benützen oder mit ihr eine Verbindung herstellen werde; 

 4. in den Fällen des Abs. 2 Z 4. 
 

 

 

Kurztitel 
Telekommunikationsgesetz 2003 

Kundmachungsorgan 
BGBl. I Nr. 70/2003 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 27/2011 

§/Artikel/Anlage 
§ 102a 

Inkrafttretensdatum 
01.04.2012 

Text 
Vorratsdaten 

§ 102a. (1) Über die Berechtigung zur Speicherung oder Verarbeitung gemäß den §§ 96, 97, 99, 101 und 
102 hinaus haben Anbieter von öffentlichen Kommunikationsdiensten nach Maßgabe der Abs. 2 bis 4 Daten ab 
dem Zeitpunkt der Erzeugung oder Verarbeitung bis sechs Monate nach Beendigung der Kommunikation zu 
speichern. Die Speicherung erfolgt ausschließlich zur Ermittlung, Feststellung und Verfolgung von Straftaten, 
deren Schwere eine Anordnung nach § 135 Abs 2a StPO rechtfertigt. 

(2) Anbietern von Internet-Zugangsdiensten obliegt die Speicherung folgender Daten: 
 1. Name, Anschrift und Teilnehmerkennung des Teilnehmers, dem eine öffentliche IP-Adresse zu einem 

bestimmten Zeitpunkt unter Angabe der zugrunde liegenden Zeitzone zugewiesen war; 
 2. Datum und Uhrzeit der Zuteilung und des Entzugs einer öffentlichen IP-Adresse bei einem Internet-

Zugangsdienst unter Angabe der zugrundeliegenden Zeitzone; 
 3. die Rufnummer des anrufenden Anschlusses für den Zugang über Wählanschluss; 
 4. die eindeutige Kennung des Anschlusses, über den der Internet-Zugang erfolgt ist. 

(3) Anbietern öffentlicher Telefondienste einschließlich Internet-Telefondiensten obliegt die Speicherung 
folgender Daten: 
 1. Teilnehmernummer oder andere Kennung des anrufenden und des angerufenen Anschlusses; 
 2. bei Zusatzdiensten wie Rufweiterleitung oder Rufumleitung die Teilnehmernummer, an die der Anruf 

geleitet wird; 
 3. Name und Anschrift des anrufenden und des angerufenen Teilnehmers; 
 4. Datum, Uhrzeit des Beginns und Dauer eines Kommunikationsvorganges unter Angabe der 

zugrundeliegenden Zeitzone; 
 5. die Art des in Anspruch genommenen Dienstes (Anrufe, Zusatzdienste und Mitteilungs- und 

Multimediadienste). 
 6. Bei Mobilfunknetzen zudem 
 a) der internationalen Mobilteilnehmerkennung (IMSI) des anrufenden und des angerufenen 

Anschlusses; 
 b) der internationalen Mobilfunkgerätekennung (IMEI) des anrufenden und des angerufenen 

Anschlusses; 
 c) Datum und Uhrzeit der ersten Aktivierung des Dienstes und die Standortkennung (Cell-ID), an dem 

der Dienst aktiviert wurde, wenn es sich um vorbezahlte anonyme Dienste handelt; 
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 d) der Standortkennung (Cell-ID) bei Beginn einer Verbindung. 

(4) Anbietern von E-Mail-Diensten obliegt die Speicherung folgender Daten: 
 1. die einem Teilnehmer zugewiesene Teilnehmerkennung; 
 2. Name und Anschrift des Teilnehmers, dem eine E-Mail-Adresse zu einem bestimmten Zeitpunkt 

zugewiesen war; 
 3. bei Versenden einer E-Mail die E-Mail-Adresse und die öffentliche IP-Adresse des Absenders sowie die 

E-Mail-Adresse jedes Empfängers der E-Mail; 
 4. beim Empfang einer E-Mail und deren Zustellung in ein elektronisches Postfach die E-Mail-Adresse des 

Absenders und des Empfängers der Nachricht sowie die öffentliche IP-Adresse der letztübermittelnden 
Kommunikationsnetzeinrichtung; 

 5. bei An- und Abmeldung beim E-Mail-Dienst Datum, Uhrzeit, Teilnehmerkennung und öffentliche IP-
Adresse des Teilnehmers unter Angabe der zugrunde liegenden Zeitzone. 

(5) Die Speicherpflicht nach Abs. 1 besteht nur für jene Daten gemäß Abs. 2 bis 4, die im Zuge der 
Bereitstellung der betreffenden Kommunikationsdienste erzeugt oder verarbeitet werden. Im Zusammenhang mit 
erfolglosen Anrufversuchen besteht die Speicherpflicht nach Abs. 1 nur, soweit diese Daten im Zuge der 
Bereitstellung des betreffenden Kommunikationsdienstes erzeugt oder verarbeitet und gespeichert oder 
protokolliert werden. 

(6) Die Speicherpflicht nach Abs. 1 besteht nicht für solche Anbieter, deren Unternehmen nicht der 
Verpflichtung zur Entrichtung des Finanzierungsbeitrages gemäß § 34 KommAustriaG unterliegen. 

(7) Der Inhalt der Kommunikation und insbesondere Daten über im Internet aufgerufene Adressen dürfen 
auf Grund dieser Vorschrift nicht gespeichert werden. 

(8) Die nach Abs. 1 zu speichernden Daten sind nach Ablauf der Speicherfrist unbeschadet des § 99 Abs. 2 
unverzüglich, spätestens jedoch einen Monat nach Ablauf der Speicherfrist, zu löschen. Die Erteilung einer 
Auskunft nach Ablauf der Speicherfrist ist unzulässig. 

(9) Im Hinblick auf Vorratsdaten, die gemäß § 102b übermittelt werden, richten sich die Ansprüche auf 
Information oder Auskunft über diese Datenverwendung ausschließlich nach den Bestimmungen der StPO. 
 

 

 

Kurztitel 
Telekommunikationsgesetz 2003 

Kundmachungsorgan 
BGBl. I Nr. 70/2003 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 27/2011 

§/Artikel/Anlage 
§ 102b 

Inkrafttretensdatum 
19.05.2011 

Text 
Auskunft über Vorratsdaten 

§ 102b. (1) Eine Auskunft über Vorratsdaten ist ausschließlich aufgrund einer gerichtlich bewilligten 
Anordnung der Staatsanwaltschaft zur Aufklärung und Verfolgung von Straftaten, deren Schwere eine 
Anordnung nach § 135 Abs 2a StPO rechtfertigt, zulässig. 

(2) Die nach § 102a zu speichernden Daten sind so zu speichern, dass sie unverzüglich an die nach den 
Bestimmungen der StPO und nach dem dort vorgesehenen Verfahren für die Erteilung einer Auskunft über 
Daten einer Nachrichtenübermittlung zuständigen Behörden übermittelt werden können. 

(3) Die Übermittlung der Daten hat in angemessen geschützter Form nach Maßgabe des § 94 Abs. 4 zu 
erfolgen. 
 

 


